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Sechsundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 50 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen 
und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/66/424)] 

66/70.  Auswirkungen der atomaren Strahlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. Dezember 1955, mit der sie den 
Wissenschaftlichen Ausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen 
der atomaren Strahlung einsetzte, und auf ihre späteren Resolutionen zu dem Thema, in de-
nen sie unter anderem den Wissenschaftlichen Ausschuss ersuchte, seine Arbeit fortzuset-
zen, 

 besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die sich aus der Strahlenbelastung des 
Menschen und der Umwelt für die heutigen und die kommenden Generationen ergeben kön-
nen, 

 sich dessen bewusst, dass es weiterhin notwendig ist, Daten über die atomare und die 
ionisierende Strahlung zu prüfen und zusammenzustellen und ihre Auswirkungen auf den 
Menschen und die Umwelt zu analysieren, sowie im Bewusstsein dessen, dass die Menge, 
die Komplexität und die Vielfalt dieser Daten zugenommen haben, 

 in der Erkenntnis, dass der infolge des Erdbebens und des Tsunamis im März 2011 in 
Japan eingetretene Unfall im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi Besorgnisse im Hinblick 
auf radiologische Folgen aufwirft, 

 unter Hinweis auf den fünfundzwanzigsten Jahrestag des nuklearen Unfalls von 
Tschernobyl, 

 sowie unter Hinweis auf die Tagung auf hoher Ebene über nukleare Sicherheit und Si-
cherung am 22. September 2011 in New York, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass der Generalsekretär die Generalversammlung bat, 
den Wissenschaftlichen Ausschuss mit den zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Kapazitäten und Ressourcen auszustatten1, 

 erneut erklärend, dass die Fortsetzung der Arbeit des Wissenschaftlichen Ausschusses 
wünschenswert ist, und das verstärkte Engagement der Mitgliedstaaten des Ausschusses be-
grüßend, 

_______________ 
1 Siehe A/C.4/66/8, Anlage, Ziff. 27 b). 
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 betonend, dass eine ausreichende, gesicherte und berechenbare Finanzierung sowie 
eine effiziente Steuerung der Arbeit des Sekretariats des Wissenschaftlichen Ausschusses 
unbedingt erforderlich sind, um die Jahrestagungen zu organisieren und die Erarbeitung von 
Dokumenten auf der Grundlage der wissenschaftlichen Überprüfungen der Quellen ionisie-
render Strahlung und ihrer Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
zu koordinieren, 

 unter Hinweis auf den zehnten Präambelabsatz ihrer Resolution 65/96 vom 10. De-
zember 2010 und mit Genugtuung feststellend, dass die neue P-4-Stelle für das Sekretariat 
des Wissenschaftlichen Ausschusses besetzt worden ist, 

 in Anerkennung der zunehmenden Bedeutung der fachlichen Tätigkeit des Wissen-
schaftlichen Ausschusses und der Notwendigkeit, in unvorhergesehenen Fällen wie dem nu-
klearen Unfall in Japan zusätzliche Arbeit zu leisten, 

 sowie in Anerkennung der Bedeutung freiwilliger Beiträge zu dem allgemeinen Treu-
handfonds, den der Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zur 
Unterstützung der Arbeit des Wissenschaftlichen Ausschusses eingerichtet hat, 

 die Auffassung vertretend, dass die hohe Qualität der Arbeit des Wissenschaftlichen 
Ausschusses auch in Zukunft beibehalten werden muss, 

 anerkennend, wie wichtig es ist, die Ergebnisse der Arbeit des Wissenschaftlichen 
Ausschusses zu verbreiten und wissenschaftliche Erkenntnisse über die atomare Strahlung 
auf breiter Ebene verfügbar zu machen, und in diesem Zusammenhang auf Grundsatz 10 der 
Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung2 verweisend, 

 davon Kenntnis nehmend, dass Belarus, Finnland, Pakistan, die Republik Korea, Spa-
nien und die Ukraine den Präsidenten der Generalversammlung im Einklang mit Ziffer 14 
der Versammlungsresolution 61/109 vom 14. Dezember 2006 vor dem 28. Februar 2007 
von ihrem Wunsch unterrichtet hatten, Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses zu 
werden, 

 es begrüßend, dass Belarus, Finnland, Pakistan, die Republik Korea, Spanien und die 
Ukraine an der sechsundfünfzigsten, siebenundfünfzigsten und achtundfünfzigsten Tagung 
des Wissenschaftlichen Ausschusses als Beobachter teilnahmen, 

 1. beglückwünscht den Wissenschaftlichen Ausschuss der Vereinten Nationen zur 
Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er 
seit seiner Einsetzung zur besseren Kenntnis und zum besseren Verständnis der Mengen, der 
Auswirkungen und der Gefahren der ionisierenden Strahlung geleistet hat, sowie dazu, dass 
er seinen ursprünglichen Auftrag mit wissenschaftlicher Autorität und unabhängiger Ur-
teilskraft wahrnimmt; 

 2. bekräftigt den Beschluss, die derzeitigen Aufgaben und die unabhängige Rolle 
des Wissenschaftlichen Ausschusses beizubehalten; 

 3. würdigt die Arbeit des Wissenschaftlichen Ausschusses und nimmt Kenntnis 
von dem Bericht über seine achtundfünfzigste Tagung3; 

 4. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss, seine Arbeit, einschließlich seiner 
wichtigen Aktivitäten zur Erhöhung des Kenntnisstands hinsichtlich der Mengen, der Aus-

_______________ 
2 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, Vol.I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
agenda21/rio.pdf. 
3 Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 46 (A/66/46). 
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wirkungen und der Gefahren der ionisierenden Strahlung jeglichen Ursprungs, fortzusetzen 
und der Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu er-
statten; 

 5. befürwortet die Absichten und Pläne des Wissenschaftlichen Ausschusses im 
Hinblick auf die Durchführung seines Arbeitsprogramms der wissenschaftlichen Überprü-
fung und Bewertung im Auftrag der Generalversammlung, insbesondere seine Entschei-
dung, eine vollständige Überprüfung der dem schweren Erdbeben und dem Tsunami im Os-
ten Japans zuzurechnenden Strahlenbelastung und Strahlungsrisiken durchzuführen, fordert 
den Ausschuss auf, der Versammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung den von ihr 
angeforderten Bericht über die Zurechenbarkeit der gesundheitlichen Wirkungen der Strah-
lenbelastung4 vorzulegen, legt dem Ausschuss nahe, so bald wie möglich die anderen ein-
schlägigen Berichte vorzulegen, namentlich den Bericht über die Bewertung der durch die 
Erzeugung elektrischer Energie entstehenden Mengen ionisierender Strahlung sowie über 
die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, und ersucht den Aus-
schuss, der Versammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung Pläne für sein laufendes 
und künftiges Arbeitsprogramm vorzulegen; 

 6. fordert das Sekretariat auf, die zeitnahe Veröffentlichung der Berichte des Wis-
senschaftlichen Ausschusses zu erleichtern, unter anderem indem es interne Verfahren nach 
Bedarf strafft, und darauf hinzuwirken, dass die Berichte im Kalenderjahr ihrer Freigabe 
veröffentlicht werden; 

 7. hebt erneut hervor, dass der Wissenschaftliche Ausschuss seine ordentlichen Ta-
gungen jährlich abhalten muss, damit er in seinem Bericht die neuesten Entwicklungen und 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der ionisierenden Strahlung berücksichtigen und somit aktuel-
le Informationen zur Weiterleitung an alle Staaten vorlegen kann; 

 8. bittet den Wissenschaftlichen Ausschuss, bei der Ausarbeitung seiner künftigen 
wissenschaftlichen Berichte auch weiterhin Wissenschaftler und Sachverständige aus inter-
essierten Mitgliedstaaten zu konsultieren, und ersucht das Sekretariat, derartige Konsulta-
tionen zu erleichtern; 

 9. begrüßt in diesem Zusammenhang die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, dem 
Wissenschaftlichen Ausschuss sachdienliche Informationen zu den Mengen und den Aus-
wirkungen der ionisierenden Strahlung zur Verfügung zu stellen, und bittet den Wissen-
schaftlichen Ausschuss, diese Informationen zu analysieren und sie gebührend zu berück-
sichtigen, insbesondere im Lichte seiner eigenen Ergebnisse; 

 10. begrüßt außerdem die Strategie des Wissenschaftlichen Ausschusses zur Verbes-
serung der Datenerhebung, legt in dieser Hinsicht den Mitgliedstaaten, den Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen und den in Betracht kommenden nichtstaatlichen Orga-
nisationen nahe, weitere sachdienliche Daten über die mit verschiedenen Strahlenquellen 
verbundenen Dosen, Wirkungen und Risiken zur Verfügung zu stellen, was für den Aus-
schuss bei der Ausarbeitung seiner künftigen Berichte an die Generalversammlung sehr hilf-
reich wäre, und legt ferner der Internationalen Atomenergie-Organisation, der Weltgesund-
heitsorganisation und den anderen zuständigen Organisationen nahe, die Regelungen für ei-
ne regelmäßige Erhebung und einen regelmäßigen Austausch von Daten über die Strahlen-
belastung von Arbeitnehmern, der Allgemeinheit und insbesondere von Patienten zu treffen 
und mit dem Sekretariat zu koordinieren; 

 11. ersucht das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, den Wissenschaftlichen 
Ausschuss im Hinblick auf die wirksame Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe 

_______________ 
4 Siehe Resolution 62/100, Ziff. 6. 
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seiner Arbeitsergebnisse an die Generalversammlung, die Fachwelt und die Öffentlichkeit 
weiter und gegebenenfalls stärker zu unterstützen; 

 12. fordert das Umweltprogramm der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, die Fi-
nanzierung des Wissenschaftlichen Ausschusses im Einklang mit Ziffer 11 der Resolution 
65/96 der Generalversammlung weiter zu stärken; 

 13. legt den Mitgliedstaaten nahe, freiwillige Beiträge zu dem allgemeinen Treu-
handfonds zu leisten, den der Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Natio-
nen eingerichtet hat, und die Arbeit des Wissenschaftlichen Ausschusses außerdem durch 
Sachleistungen zu unterstützen; 

 14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Auswirkungen 
der atomaren Strahlung auf den Marshallinseln5; 

 15. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die ob-
jektiven Kriterien und Indikatoren für die Bestimmung der zur Unterstützung der wesentli-
chen Arbeiten des Wissenschaftlichen Ausschusses am besten geeigneten Mitgliederzahl 
und über die finanziellen Auswirkungen einer Erhöhung der Zahl der Mitglieder6; 

 16. beschließt, die Mitgliederzahl im Wissenschaftlichen Ausschuss von einund-
zwanzig auf siebenundzwanzig Staaten zu erhöhen, mit der Maßgabe, dass diese Erhöhung 
aus den vorhandenen Mitteln für den Zweijahreszeitraum 2012-2013 finanziert werden 
kann, und ersucht das Sekretariat und die Mitgliedstaaten, die für die Arbeit des Wissen-
schaftlichen Ausschusses zugewiesenen Haushaltsmittel und Tagungszeiten so effizient wie 
möglich zu nutzen, um zu vermeiden, dass die Erhöhung der Mitgliederzahl für die Zukunft 
zusätzliche Auswirkungen auf den Haushalt nach sich zieht; 

 17. lädt Belarus, Finnland, Pakistan, die Republik Korea, Spanien und die Ukraine 
ein, Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses zu werden, und ersucht die Regierun-
gen dieser Staaten, jeweils einen Wissenschaftler, dem gegebenenfalls Stellvertreter und Be-
rater zur Seite stehen, als ihren Vertreter im Ausschuss zu benennen; 

 18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsech-
zigsten Tagung über die Erfahrungen mit der Erhöhung der Mitgliederzahl im Wissenschaft-
lichen Ausschuss auf siebenundzwanzig Staaten Bericht zu erstatten und dabei auf die 
Wirksamkeit, die Qualität der Arbeit und die ausgewogene geografische Verteilung sowie 
auf mögliche Verfahren für eine weitere Erhöhung einzugehen; 

 19. beschließt, sich das nächste Mal auf ihrer zweiundsiebzigsten Tagung mit der 
möglichen Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses zu befas-
sen und dabei die zwischen der sechsundsechzigsten und zweiundsiebzigsten Tagung der 
Generalversammlung beim Generalsekretär eingegangenen neuen Interessensbekundungen 
an einer Mitgliedschaft, alle früheren Resolutionen der Versammlung und, soweit erforder-
lich, alle einschlägigen Berichte des Generalsekretärs über den Wissenschaftlichen Aus-
schuss sowie den Grundsatz der ausgewogenen geografischen Verteilung und die Notwen-
digkeit, die Wirksamkeit und die Qualität der Arbeit des Wissenschaftlichen Ausschusses si-
cherzustellen, zu berücksichtigen, mit dem Ziel, auf der dreiundsiebzigsten Tagung ein Ver-
fahren für die mögliche weitere Erhöhung der Mitgliederzahl festzulegen, und ersucht den 
Generalsekretär, alle Mitgliedstaaten ordnungsgemäß über dieses Verfahren zu unterrichten. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 2011 

_______________ 
5 A/66/378. 
6 A/66/524. 


